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Auf einen Blick  

Digitalisierungszuschuss  
 
Ausgangslage 

Das BMVI plant eine neue Förderung für Internetanschlüsse in Einzel- und Randlagen aufzulegen. Mit dem Digitalisie-

rungszuschuss sollen im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung auch extrem abgelegene Grundstücke ans schnelle In-

ternet angeschlossen werden, die mit Gigabit-Festnetzanschlüssen nur schwer oder überhaupt nicht zu erschließen 

sind. Damit soll die Breitbandförderung für digitale Teilhabe in ganz Deutschland sorgen.  

Bitkom-Bewertung 

Nachsteuern notwendig:  Bitkom unterstützt die Zielsetzung mit einem Digitalisierungszuschuss digitale Teilhabe für 

alle Haushalte zu gewährleisten. Damit dieses Ziel zeitnah mit dem Programm erreicht werden kann, muss die Be-

schränkung auf Einzel- und Randlagen in Graue-Flecken-Fördergebieten entfallen und alle unterversorgten Haushalte 

in den Blick genommen werden.  

Das Wichtigste 

Damit der Digitalisierungszuschuss digitale Teilhabe für alle Haushalte erreichen kann, sind folgende Anpassungen 

entscheidend: 

▪ Alle unterversorgten Haushalte bedenken: 

Den Digitalisierungszuschuss sollten alle unterversorgten Haushalte, d.h. solche, die über Anschlüsse mit Bandbrei-

ten von weniger als 30 Mbit/s verfügen können, in Anspruch nehmen dürfen. Darüber hinaus sollten Haushalte in 

Einzel- bzw. Randlagen im Sinne der Grauen-Flecken-Förderung anspruchsberechtigt sein.  

▪  Schnelle Verbesserung der Versorgung erreichen: 

Der Digitalisierungszuschuss sollte nicht an das Ob und Wann einer Graue-Flecken-Förderung geknüpft werden, 

um schnell und unbürokratisch Wirkung zu entfalten. 

▪ Hürden für Inanspruchnahme beseitigen: 

Vorgaben, die die Inanspruchnahme erschweren, sollten entfallen, z.B. der Ausschluss einer steuerlichen Absetzbar-

keit von Handwerkerkosten über den Zuschuss hinaus. 

Bitkom-Zahl 

1.867.500 Haushalte 

sind bisher nicht mit mindestens 30 Mbit/s versorgt (= 4,5 Prozent der Haushalte lt. Breitbandatlas, Stand Ende 2020). 
 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-verfuegbarkeit-ende-2020.pdf?__blob=publicationFile
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Zusammenfassung 

Bitkom teilt die der Förderrichtlinie über den Einsatz von Bundesmitteln im Rahmen des 

Programms „Zuschuss zur Verbesserung der Internetversorgung“ zugrundeliegende Auf-

fassung, dass die Digitalisierung aller Lebensbereiche in Deutschland und Europa mit gro-

ßen Schritten voranschreitet und mit der weltweiten Covid-19-Pandemie einen erheblichen 

Schub erfahren hat. Daher ist es entscheidend, möglichst allen Haushalten so schnell wie 

möglich Internetanschlüsse bereitzustellen, die eine gesellschaftliche, soziale und wirt-

schaftliche Teilhabe ermöglichen. Vor dem Hintergrund begrenzter Baukapazitäten und der 

insbesondere auch im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung erforderlichen und bisher nur 

unzureichend umgesetzten Priorisierung besteht bei Haushalten, die bisher nicht über An-

schlüsse von mindestens 30 Mbit/s verfügen (vormals „weiße NGA-Flecken bzw. weiße 

NGA-Punkte“) besonderer Handlungsbedarf.  

Eine unkomplizierte, schnelle Verbesserung der Breitbandversorgung dieser Haushalte 

muss politische Priorität haben. Für diese Haushalte muss der Digitalisierungszuschuss ins-

besondere nutzbar werden, und zwar unabhängig von der Lage und unabhängig vom Ob 

und Wann einer Graue-Flecken-Förderung. Denn der Digitalisierungszuschuss kann deut-

lich schneller, unbürokratischer und effizienter eine wesentliche Verbesserung der Breit-

bandversorgung gewährleisten als andere Instrumente.  

Im Rahmen einer späteren eigeninvestiven Erschließung des Gebiets mit Gigabitnetzen o-

der auch im Rahmen eines späteren Graue-Flecken-Förderprojekts kann sich diesen Haus-

halten dennoch eine Perspektive auf Gigabitversorgung eröffnen. Eine öffentliche Förde-

rung einer alternativen technischen Breitbandversorgung für Haushalte mit einer Versor-

gung von weniger als 30 Mbit/s, die zu einer wesentlichen Verbesserung der nutzbaren 

Bandbreite führt, ist daher sinnvoll und richtig. Um diese allen in den Blick zu nehmenden, 

unterversorgten Haushalten zur Verfügung zu stellen und eine zügige Verbesserung mittels 

des Digitalisierungszuschuss zu ermöglichen, sind aus Sicht des Bitkom folgende Klarstel-

lungen bzw. Anpassungen der Richtlinie erforderlich: 
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▪ Der Digitalisierungszuschuss wird allen Haushalten gewährt, die unabhängig von ihrer 

Lage als weiße Punkte (keine Versorgung mit mind. 30 Mbit/s) zu qualifizieren sind, 

und die nicht als „Home-Passed“ bereits über einen NGA-Anschluss verfügen können.  

▪ Der Digitalisierungszuschuss sollte darüber hinaus auch für Haushalte in schwer er-

schließbaren Einzellagen (SEE) entsprechend der Definition der Gigabit-Richtlinie (we-

niger als 100 Mbit/s, und mehr als 400 m vom nächsten Anschlusspunkt entfernt) un-

abhängig vom Ob und Wann eines Graue-Flecken-Förderprojekts zur Verfügung ste-

hen. 

▪ Der Digitalisierungszuschuss sperrt eine spätere teilgeförderte Anbindung im Rahmen 

der Gigabit-Richtlinie nicht grundsätzlich, sondern wird im Falle einer teilgeförderten 

Anbindung im Rahmen der Gigabit-Richtlinie zu Lasten der Grundstückseigentümer le-

diglich in Abzug gebracht. Das heißt, der Eigenbeitrag des SEE-Grundstückseigentü-

mers zur FTTH-Erschließung würde um den zuvor erhaltenen Digitalisierungszuschuss 

erhöht. 

▪ Zudem sollte geprüft werden, ob nicht unterversorgte SEE mit einer Entfernung von z. 

B. mehr als 1 km vom nächsten Anschlusspunkt grundsätzlich nur Anspruch auf den 

Digitalisierungszuschuss haben, nicht aber einen Anspruch auf eine (spätere) Teilför-

derung im Rahmen des Graue-Flecken-Gigabitprogramms. Dies würde eine effiziente, 

zügige FTTH-Erschließung der grauen Flecken erleichtern. 

▪ Der Digitalisierungszuschuss wird tatsächlich technologieneutral – ohne die Nennung 

von beschränkenden Regelbeispielen – gewährt, so dass neben Satelliten- und Richt-

funk- auch Mobilfunkanbindungen in Betracht gezogen werden können.  

Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Regelungen des Entwurfs einer Richtlinie über 

den Einsatz von Bundesmitteln im Rahmen des Programms „Zuschuss zur Verbesserung der 

Internetversorgung“ näher ein: 

 

Im Einzelnen 

1. Förderziel und Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

▪ Förderziel des Digitalisierungszuschusses sollte die zeitnahe Versorgung bisher 

unterversorgter Haushalte sein, um eine digitale Teilhabe zu ermöglichen. Als sol-

che gelten nach unserer Auffassung alle Haushalte, die nicht mit mindestens 30 

Mbit/s versorgbar sind, unabhängig von der Entfernung zum nächstgelegenen 

NGA-Anschlusspunkt; sowie  Haushalte in schwer erschließbaren Einzellagen (SEE) 



www.bitkom.org 

 

Stellungnahme 
Richtlinie Digitalisierungszuschuss 
Seite 4|5 

 

 

 

 

 
 

 

entsprechend der Definition der Gigabit-Richtlinie (mit weniger als 100 Mbit/s ver-

sorgt und mehr als 400 Meter vom nächsten NGA-Anschlusspunkt entfernt). 

▪ Für die Gewährung des Digitalisierungszuschusses darf es weder erforderlich sein, 

dass ein Haushalt in einem ausgewiesenen, noch in einem potenziellen Förderge-

biet liegt bzw. Gegenstand eines konkreten Fördervorhabens sein muss. Auch in 

ansonsten schwarzen Flecken können weiße Punkte mit den zuvor genannten Kri-

terien vorliegen. Auch für diese weißen NGA-Punkte muss der der Digitalisierungs-

zuschuss direkt und unbürokratisch, sowie unabhängig von Förderinitiativen der 

jeweiligen Gebietskörperschaft beantragt und gewährt werden können.  

▪ Die Gewährung des Digitalisierungszuschusses sollte zudem nicht grundsätzlich 

eine spätere geförderte gigabitfähige Anbindung im Rahmen einer Graue-Flecken-

Förderung sperren. Zur Vermeidung einer Doppelförderung muss der gewährte Di-

gitalisierungszuschuss allerdings gegebenenfalls von der anteiligen Anschlussfi-

nanzierung für SEE im Rahmen der Grauen-Flecken-Förderung zu Lasten der 

Grundstückseigentümer in Abzug gebracht werden für den Fall, dass der Grund-

stückseigentümer im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung ein Angebot zur gi-

gabitfähigen Erschließung bekommt.   

 

2. Gegenstand der Förderung 

 

▪ Klärungsbedürftig ist aus Sicht des Bitkom, warum das Beihilferecht gemäß eines 

im Entwurf enthaltenen Hinweises nicht originär anwendbar sein sollte, bzw. wie 

die EU-Kommission die indirekten Vorteile für die Anbieter begünstigter Techno-

logien bewertet. In diesem Zusammenhang kommt aus Sicht des Bitkom der tech-

nologieneutralen Ausgestaltung eine wichtige Bedeutung zu.  

▪ Nachvollziehbar und richtig ist daher die Anwendung des in den beihilferechtli-

chen Leitlinien niedergelegten Gedankens des „Step Change“. Nachvollziehbar ist 

ebenso der Ausschluss mobiler Endgeräte von der Förderung. Zu hinterfragen ist 

vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeitsaspekten aber die Beschränkung auf fab-

rikneue Ausrüstung, die zumindest auch auf qualifiziert generalüberholte Geräte 

ausgedehnt werden sollte. 

▪ Bitkom unterstützt die in der Förderrichtlinie angelegte Technologieneutralität, 

die nicht durch beispielhafte Nennung von Satellit- und Richtfunkanbindungen 

(vgl. Hinweis nach Ziffer 5.2) konterkariert und faktisch eingeschränkt werden 

darf. Marktliche Entwicklungen u.a. im Mobilfunkmarkt etwa mit 5G-Versor-

gungsangeboten würden andernfalls erschwert.  
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3. Antragsberechtigung und Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger 

 

▪ Den Kommentaren zu Ziffer 1 folgend, ist das Verhältnis zur Graue-Flecken-Förde-

rung anpassungsbedürftig. So darf weder die Lage in einem ausgewiesenen oder 

potenziellen bzw. konkret vorhabengegenständlichen Graue-Flecken-Förderge-

biet Kriterium sein, noch sollte die Zuschussgewährung grundsätzlich eine spätere 

teilgeförderte Erschließung mit gigabitfähigen Technologien ausschließen. An-

dernfalls würde das Ziel einer zügigen Verbesserung mit einer alternativen Breit-

bandtechnologie nicht erreicht.  

 

4. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

 

▪ Um die Nutzung des Digitalisierungszuschuss zu befördern, sollte aus Sicht des 

Bitkom die Kombination mit einer steuerlichen Begünstigung gemäß § 35a Absatz 

3 Einkommensteuergesetz (Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen) nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden, sondern auf den Kostenanteil über den Di-

gitalisierungszuschuss hinaus Anwendung finden können. 

 

5. Art, Umfang und Höhe des Zuschusses 

▪ Wie bereits zu Ziffer 2 erläutert, ist aus Sicht des Bitkom eine tatsächlich techno-

logieneutrale Ausgestaltung ohne die Nennung von einschränkenden Beispiel-

technologien erforderlich.  

▪ Zu hinterfragen ist die vorgesehene Beteiligung der Länder an der Finanzierung 

des Digitalisierungszuschusses. Dieser dient u.a. der digitalen Teilhabe und leistet 

einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnisses in Stadt und Land. Im Sinne 

eines unbürokratischen und zeitnahen Starts des Förderprogramms sollte vor dem 

Hintergrund des Umfangs des Investitionsfonds auch eine vollständige Bundesfi-

nanzierung in Betracht gezogen werden.  

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 2.000 Direktmitglieder.  

Sie erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, da-

runter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 

Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 

500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Inter-

netdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in anderer 

Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, je-

weils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und treibt 

die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche Teilhabe 

an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digitalstandort zu 

machen. 


